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Das Gesundheitsministerium ist sich nach Überprüfung der Laboranalysen zu 99% sicher, dass der Staatsbürger
der Ukraine, der Ende Mai aus den USA zurückkehrte, mit dem Grippevirus des Typs A/H1N1 infiziert ist.

Das Gesundheitsministerium ist sich nach Überprüfung der Laboranalysen zu 99% sicher, dass der Staatsbürger
der Ukraine, der Ende Mai aus den USA zurückkehrte, mit dem Grippevirus des Typs A/H1N1 infiziert ist.

Darüber informierte der Leitende Facharzt für Hygiene, Alexander Bilowol.

Diese Schlussfolgerungen wurden aus den in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai erhaltenen Laboruntersuchungen
gezogen.

Gleichzeitig unterstrich Bilowol, dass eine endgültige Diagnose nur das Laboratorium in London machen kann,
wohin bereits alle Analysen des Kranken gesandt wurden.

Derzeit ist der Ukrainer noch im Krankenhaus und fühlt sich gemäß den Versicherungen des Arztes gut und sein
Zustand wird mit mittlerer Schwere doch positiver Entwicklung bewertet.

Bilowol betonte, dass bei allen, die mit dem Kranken während des Fluges aus den USA in die Ukraine Kontakt
hatte, das Virus nicht entdeckt wurde.

Ergebnisse aus dem Londoner Labor können, den Prognosen von Bilowol nach, erst im Laufe von zwei-drei
Wochen erhalten werden.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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